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Mitunter passiert es, dass mehrere Personen an einer 
Schädigung beteiligt sind.
Verursachen mehrere Schädiger jeweils einen separat zu-
rechenbaren Schaden, so haftet jeder nur für seinen Teil. 
Hätte aber jeder für sich alleine den gesamten Schaden 
herbeigeführt, („konkurrierende oder kumulative Kau-
salität“: zB liefert der Geologe ein unrichtiges Bodengut-
achten, wobei eine darauf aufbauende Statik eine nicht 
tragfähige Stützmauer ergeben muss; zugleich berechnet 
der Statiker die Stützmauer so unrichtig, dass diese 
schließlich auch nachgegeben hätte, wenn das Bodengut-
achten richtig gewesen wäre), so haften alle dem Ge-
schädigten gegenüber solidarisch, dh „alle für einen und 
einer für alle“; der Geschädigte kann sich aussuchen, ob 
er einen oder mehrere der Schädiger in Anspruch nimmt 
und in welchem Ausmaß (er darf allerdings insgesamt 
niemals mehr als seinen Schaden erhalten) – im Extrem-
fall kann er also seinen gesamten Schaden von einem 
einzigen der Schädiger fordern.
Das gilt auch, wenn mehrere Personen eine potentiell 
zur Schädigung ausreichende Handlung setzen und der 
Schaden auch tatsächlich eintritt, es aber nicht nachzu-
weisen ist, wessen Handlung letztlich tatsächlich kau-
sal für den Schaden war („alternative Kausalität“: zB 
fällt zwei Arbeitern gleichzeitig ihr Handwerkszeug 
vom Gerüst, wobei durch eines davon ein abgestellter 
PKW beschädigt wird, ohne dass sich nachweisen lässt, 
durch welches der beiden Werkzeuge genau der Scha-
den verursacht wurde). Das „Unaufklärbarkeitsrisiko“ 
bei der alternativen Kausalität trägt also nicht der Ge-
schädigte – dh die (bloß) möglichen Schädiger haften, 
obwohl streng genommen die Kausalität ihrer Hand-
lung nicht bewiesen ist.
Wird bloß ein einzelner der solidarisch haftenden Schä-
diger in Anspruch genommen, so kann er sich bei den 
anderen regressieren – es stellt sich aber natürlich die 
Frage, wie der Schaden zwischen ihnen aufzuteilen ist.
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Grundsätzlich haften mehrere Schädiger entsprechend 
dem Verhältnis ihres Verschuldens, wobei sich die ein-
zelnen Verschuldensformen nach ihrer Schwere geord-
net wie folgt (nicht maßstäblich!) darstellen lassen:

Verschulden0% - schuldlos Absicht - 100%

Entschuldbare
Fehlleistung
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fahrlässig

schlicht grob
fahrlässig
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fahrlässig

bedingt
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leicht fahrlässig grob fahrlässig

fahrlässig

leicht fahrlässig
vorsätzlich

ZB: A schädigt grob fahrlässig (im Einzelfall bewertet 
mit etwa 75%), B nur leicht fahrlässig (im Einzelfall be-
wertet mit 33%) – der Schaden(ersatz) ist im Verhältnis 
25:11 (in der Praxis wohl „gerundet“ auf 2:1) zu teilen.
Es ist verblüffend, dass dies in der Baupraxis weitgehend 
unbekannt ist – Grund dafür sind wohl die Gutachten der 
von Haftpflichtversicherungen engagierten Assessoren, 
die kaum jemals hinterfragt werden, weil es dem Geschä-
digten nicht darauf ankommt, wer zu welchem Teil seinen 
Schaden ersetzt, solange dies nur zur Gänze erfolgt. Dass 
es auch von den Schädigern nicht hinterfragt wird, liegt 
sicher daran, dass sich niemand darüber beschwert, nur 
einen Teil von etwas zahlen zu müssen, obwohl er (wenn 
auch nur vorläufig) für das Ganze haftet.
In der Praxis wurden von der Baubetriebswirtschaft 
unterschiedliche Konzepte erarbeitet, etwa der „golde-
ne Schnitt“ (Lüftl) oder der „Kausalitätsbaum“ (Obern
dorfer). Diese Konzepte mögen theoretisch interessant 
und im Zuge von Billigkeitserwägungen durchaus auch 
zu berücksichtigen sein, nur bilden sie eben nicht die 
juristische Wirklichkeit ab – was bei einem Vertrauen 
darauf zu einem unliebsamen Erwachen führen kann, 
wenn ein Streitfall schließlich vor Gericht entschieden 
werden muss.
Trägt der Geschädigte zu seinem eigenen Schaden bei, 
ist er ebenfalls als Schädiger zu betrachten: Er hat den 
Teil des Schadens zu tragen, der dem Verhältnis seines 
Verschuldens entspricht.�
�H ermann Wenusch

diesbezüglich etwas schlampig, was bei in starren Defini-
tionen denkenden Technikern häufig zu Verwirrung führt.
Zunächst sollte man zwischen „mangelhaft“ und „un-
geeignet“ unterscheiden. Gegenständlich ist der Par-
kettboden nicht mangelhaft, aber trotzdem ungeeignet.
Weiters sollte der Begriff „Verbesserung“ mit Bedacht 
gewählt werden, weil er mehrdeutig ist. Keinesfalls soll-
te man davon sprechen, dass Mängel zu verbessern 
sind. Die Verbesserung eines Mangels würde nämlich 

nur zu einem „besseren“ Mangel führen. Mängel sind 
also nicht zu verbessern, sondern zu beheben. Verbes-
sert man das Werk, so kann dies aber entweder so ver-
standen werden, dass Mängel behoben werden, oder 
dass das Werk überhaupt mehr leistet als zuvor, also 
ertüchtigt wird. Der Fußboden wird zweifelsfrei ver-
bessert, wenn der Holz- durch einen keramischen Belag 
ausgetauscht wird – der Parkettboden an sich wird aber 
dadurch natürlich nicht verbessert.
� Hermann Wenusch


